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n - 935 der Beilagen zu den Stcnographl!lchen Protokollen 

• 
des Nationalrates XVU. Oesetzgebunsspenude 

No . ....... ~f)._/A 
A n t rag Präs.: 2 4. JUNI 1987 ............................... 

der Abgeordneten Or. Graff, Or. Gradischnik, Or. Ofner 

und Genossen 

betreffend ein Bundesgesetz vom ..... , mit 

Rechtsanwaltskammer für Niederösterreich 

dem 

und 

eine 

elne 
Rechtsanwaltskammer für Burgenland gebildet sowie die 

Rechtsanwaltsordnung und das Oisziplinarstatut für 

Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter geändert werden 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz vom ..... , mit dem eine Rechtsanwaltskammer 

für Niederösterreich und eine Rechtsanwaltskammer für 

Burgenland gebildet sowie die Rechtsanwaltsordnung und das 

Oisziplinarstatut für Rechtsanwälte und 

Rechtsanwaltsanwärter geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

§ 1. Für das Gebiet des Landes Niederösterreich 

wird die Rechtsanwaltskammer Niederösterreich mit dem Sitz 

in St. Pölten aus den in die Liste eingetragenen Rechtsan-

wä 1 ten mi t dem Kanz lei sitz in Niederös ter re ich, für das 

Gebiet des Landes Burgenland die Rechtsanwa 1 tskammer Bur-

genland mit dem Sitz in Eisenstadt aus den in die Liste 

eingetragenen Rechtsanwälten mit dem Kanzleisitz im Bur-

genland gebildet. 
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§ 2. Die Sprengel der Rechtsanwaltskammern 

Niederösterreich und Burgenland werden vom Sprengel der 

Rechtsanwaltskammer für Wien, Niederösterreich und das 

Burgenland abgetrennt. Die Rechtsanwä lte mi t dem Kanzlei-

sitz in Niederösterreich und im Burgenland scheiden aus 
,-

dieser Kammer aus. 

~ Die bisherige Rechtsanwaltskammer für Wien, 

Niederösterreich und das Burgenland führt die Bezeichnung 

Rechtsanwaltskammer Wien und besteht aus den in die Liste 

eingetragenen Rechtsanwälten mit dem Kanzleisitz in Wien. 

Artikel 11 

Die Rechtsanwaltsordnung vom 6. Juli 1868, RGBl. 

Nr. 96, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 

Nr. 556/1985, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 5 Abs. 1 wi rd das Wort "Wohnsi tz" durch 

"Kanzleisitz" ersetzt. 

2. Im § 21 wird das Wort "Wohnsitzes" durch 

"Kanzleisitzes" ersetzt. 

3. Im § 22 Abs. 1 wird im ersten Satz das Wort 

"Wohnsitz" durch "Kanzleisitz" ersetzt und hat der zweite 

Satz zu entfallen. 

4. Der § 26 Abs. 1 hat zu lauten: 

"Der Ausschuß besteht in Rechtsanwaltskammern, 

in deren Liste am 31. Dezember des der Wahl des Ausschus-
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ses vorangegangen Kalenderj ahrs nicht mehr als 50 Rechts

anwälte eingetragen sind, aus 5 Mitgliedern, mit 51 bis 

100 Rechtsanwälten aus 8 Mitgliedern, mit 101 bis 

200 Rechtsanwälten aus 10 Mitgliedern, mit 201 bis 

500 Rechtsanwälten aus 15 Mitgliedern und mit mehr als 

500 Rechtsanwälten aus 30 Mitgliedern. Der Präsident und 

die Präsidenten-Stellvertreter sind Mitglieder des Aus

schusses." 

Ar ti ke 1 I I I 

Das Disziplinarstatut für Rechtsanwälte und 

Rechtsanwaltsanwärter vom 1. April 1872, RGBl. Nr. 40, 

zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 

Nr. 480/1985, wird wie folgt geändert: 

1. Der § 5 Abs. 2 hat zu lauten: 

"Er besteht mit Einschluß des Präsidenten, wenn 

die Zahl der in die Liste der Kammer eingetragenen Rechts

anwälte weniger als 50 beträgt, aus 6, wenn die Zahl der 

Rechtsanwälte 50 oder mehr, jedoch weniger als 100 be

trägt, aus 7, wenn die Zahl der Rechtsanwälte 100 oder 

mehr, jedoch höchstens 200 beträgt, aus 9, und wenn sie 

200 übersteigt, aus 15 Mitgliedern; ferner aus 2, wo 7 

oder 9 Mitglieder sind, aus 4, wo aber 15 Mitglieder sind, 

aus 6 Ersatzmännern. Bei Rechtsanwaltskammern, in deren 

Listen mindestens 1.000 Rechtsanwälte eingetragen sind, 
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besteht der Di sz ipl ina r rat mi t Einschluß des Präs identen 

aus 30 Mitgliedern und 6 Ersatzmännern." 

2. Der § 6 hat zu lauten: 

"§ 6. Auf einvernehmlichen Antrag von Rechtsan-

waltskammern desselben Oberlandesgerichtssprengels kann 

der Bundesminister für Justiz im Interesse einer zweck

mäßigen Handhabung der Disziplinargewalt durch Verordnung 

verfügen, daß am Sitz einer dieser Kammern ein gemeinsamer 

Disziplinarrat zu errichten ist. 

Eine solche Verordnung kann der Bundesminister 

für Justiz auch ohne Antrag nach Anhörung der beteiligten 

Rechtsanwaltskammern erlassen, wenn in die Liste einer 

dieser Kammern weniger als 25 Rechtsanwälte eingetragen 

sind und ohne eine solche Verordnung die ordnungsgemäße 

Handhabung der Disziplinargewalt nicht mehr gewährleistet 

wäre. 

Ist ein gemeinsamer Disziplinarrat errichtet, so 

sind die Beitragsleistungen der beteiligten Rechtsanwalts

kammern zu den Kosten des Disziplinarrats, sofern zwischen 

ihnen nichts anderes vereinbart wi rd, nach dem Verhä I tnis 

der Anzahl der in die Liste dieser Kammern eingetragenen 

Rechtsanwälte zu bestimmen." 

3. Der § 9 wird aufgehoben. 

4. Der § 55b hat zu lauten: 

"Die Rechtsanwaltskammer Wien wählt 6, die 

Rechtsanwaltskammern für Steiermark und Oberösterreich 
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wählen je 2, die übrigen Reehtsanwaltskammern je 1 An

wa1tsriehter der Obersten Berufungs- und Oisziplinarkom

miss ion. Die Kammern können aueh Anwa 1 ts r iehter wählen, 

die einer anderen Kammer angehören." 

5. Die Abs. 1 und 2 des § 55g haben zu lauten: 

"Die Kanzleigeschäfte der Obersten Berufungs

und Disziplinarkommission führt die Rechtsanwaltskammer 

Wien. Die Kosten für diese Tätigkeit sind von den einzel

nen Reehtsanwaltskammern im Verhältnis ihrer Mitglieder

zahl zur Gesamtzahl der in die Listen der Reehtsanwäl te 

und Reehtsanwaltsanwärter am 31. Dezember des betreffenden 

Jahres eingetragenen Personen zu tragen. 

Zu Schriftführern werden Angestellte der Rechts

anwaltskammer Wien bestellt." 

Artikel IV 

Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen, Vollziehung 

(1 ) Dieses Bundesgesetzes tritt mit 1. Jän-

ner 1988 in Kraft. 

(2) Der Präsident der Reehtsanwaltskammer für 

Wien, Niederösterreieh und das Burgenland hat für einen 

Tag spätestens 6 Wochen nach der Kundmaehung dieses Bun

desgesetzes die erste Plenarversammlung der künftigen 

Rechtsanwaltskammer Niederösterreich und die erste Plenar

versammlung der künftigen Rechtsanwaltskammer Burgenland 
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einzuberufen. Zwischen der Einberufung und der Abhaltung 

dieser Plenarversarnmlungen muß ein Zeitraum von vier 

Wochen liegen. 

(3) Die nach Abs. 2 einzuberufenden Plenarver-

sammlungen dienen zur Erledigung der ihnen gesetzlich zu-

gewiesenen Angelegenheiten. ~ur ersten Plenarversamm1ung 

der künftigen Rechtsanwaltskammer Niederösterreich sind 

die in die Liste der Rechtsanwaltskammer für Wien, Nieder-

österreich und das Burgen 1 and ei ngetr agenen Rechts anwä 1 te 

mit dem Kanzleisitz in Niederösterreich, zur ersten Ple-

narversammlung der künftigen Rechtsanwaltskammer Burgen-

land die in diese Liste eingetragenen Rechtsanwälte mit 

dem Kanzleisitz im Burgenland einzuladen. 

(4) Die in den Plenarversammlungen nach Abs. 2 

gefaßten Beschlüsse treten vorbehaltlich der in diesem 

Bundesgesetz vorgesehenen Regelungen frühestens am 1. Jän-

ner 1988 in Wirksamkeit. Auf Grund dieser Beschlüsse oder .. 
sonst auf Grund dieses Bundesgesetzes erforder liehe Maß-

nahmen können jedoch berei ts vom Tag der Beschlußf assung 

in der P1enarversammlung beziehungsweise der Kundmachung 

dieses Bundesgesetzes an get rof fen, jedoch ebenfalls 

frühestens mit 1. Jänner 1988 in Wirksamkeit gesetzt wer-

den. Gleiches gilt für eine auf Grund des § 6 Abs. 1 des 

Disziplinarstatuts in der Fassung dieses Bundesgesetzes zu 

erlassende V~rordnung. Zur Stellung eines einvernehmlichen 

Antrags auf Erlassung einer solchen Verordnung sind die in 
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den ersten Plenarversammlungen nach Abs. 2 gewählten Aus

schüsse und der Ausschuß der Rechtsanwaltskammer für Wien, 

Niederösterreich und das Burgenland berufen. 

(5) Ist gemäß § 7 Abs. 1 des Disziplinarstatuts 

eine gemeinschaftliche Plenarversammlung abzuhalten, so 

hat der Präsident der Rechtsanwaltskammer für Wien, Nie

derösterreich und das Burgenland die Rechtsanwälte mit dem 

Kanzleisitz in den betreffenden Bundesländern zu einer 

solchen einzuladen. Abs. 4 ist sinngemäß anzuwenden. 

(6) Der § 26 der Rechtsanwaltsordnung in der 

Fassung dieses Bundesgeset~es gilt für die ersten Aus

schüsse der künftigen Rechtsanwaltskammern Niederöster

reich und Burgenland mit der Maßgabe, daß sich die Anzahl 

der zu wählenden Ausschußmi tglieder nach der am Tag der 

Wahl in die Liste der Rechtsanwaltskammer für Wien, Nie

derösterreich und das Burgenland eingetragenen Rechtsan

wälte mit dem Kanzleisitz in Niederösterreich beziehungs

weise im Burgenland bestimmt. 

(7) Die Verteilung der Pauschalvergütung nach 

§ 48 Abs. 1 der Rechtsanwaltsordnung für das Jahr 1988 ist 

an die Rechtsanwaltskammer für Wien, an die Rechtsanwalts

kammer Niederösterreich und an die Rechtsanwaltskammer 

Burgenland nach der Anzahl der am 31. Dezember 1987 in die 

Liste der Rechtsanwaltskammer für Wien, Niederösterreich 

und das Burgenland eingetragenen Rechtsanwälte mit dem 

Kanzleisitz in Wien, Niederösterreich beziehungsweise im 

Burgenland vorzunehmen. 
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(8) Nach dem in Abs. 7 genannten verteilungs

schlüssel ist auch das Vermögen der Rechtsanwaltskammer 

für Wien, Niederösterreich und das Burgenland auf die 

künftigen Rechtsanwaltskammern Wien, Niederösterreich und 

Burgenland nach wirtschaftlichen Grundsätzen aufzuteilen. 

(9) Ansprüche an die Rechtsanwaltskammer für 

Wien, Niederösterreich und das Burgenland gel ten mi t dem 

Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes als auf 

diejenige Rechtsanwaltskammer übergegangen, deren Mitglie

der hievon betroffen sind. 

(10) Die Rechtsanwa 1 tskammer Wien setzt die mi t 

der Rechtsanwaltskammer für Wien, Niederösterreich und das 

Burgenland geschlossenen Dienstverträge fort. 

(11) Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 

Bundesgesetzes bei der Rechtsanwaltskammer für Wien, Nie

deröster reich und da s Burgenl and anhängigen behö rdl ichen 

Verfahren, die nach diesem Zeitpunkt bei der Rechtsan

waltskammer Niederösterreich beziehungsweise bei der 

Rechtsanwaltskammer Burgenland anhängig zu machen wären, 

gelten mit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundes

gesetzes als auf die Rechtsanwa 1 tskammer Niederöster reich 

beziehungsweise auf die Rechtsanwaltskammer Burgenland 

übergegangen. Dies gilt insbesondere auch für bereits vor

genommene oder noch vorzunehmende Bestellungen eines 

Rechtsanwalts nach § 45 der Rechtsanwaltsordnung sowie für 

anhängige Disziplinarverfahren. 
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(12) Die von der Rechtsanwaltskammer für Wien, 

Niederösterreich und das Burgenland und von der Rechtsan-

waltskammer für Steiermark gemäß den §§ 55a und 55b des 

Disziplinarstatuts gewählten Anwaltsrichter bleiben bis 

zum Ablauf der Dauer, für die sie ge~lählt wurden, im Amt. 

Die beiden hievon zuerst aus~cheidenden oder bereits aus-

geschiedenen Anwaltsrichter sind durch je einen von der 

Rechtsanwaltskammer Niederösterreich und einen von der 

Rechtsanwaltskammer Burgenland zu wählenden Anwaltsrichter 

zu ersetzen. 

(13) Die von der Rechtsanwaltskammer für Wien, 

Niederösterreich und das Burgenland gemäß § 4 des Rechts-

anwaltsprüfungsgesetzes, BGBl. Nr. 556/1985, gewählten 

Prüfungskommissäre aus dem Kreis der Rechtsanwälte bleiben 

bis zum Ablauf der Dauer, für die sie gewählt wurden, Mit-

glieder der Rechtsanwaltsprüfungskommission. Der letzte 

Satz des Abs. 12 ist sinngemäß anzuwenden. 

(14) Mi t der Vo llziehung dieses Bundesgesetzes 

ist der Bundesminister für Justiz betraut. 

Es wird beantragt, diesen Antrag unter Verzicht 

auf die erste Lesung dem Justizau~sschuß zuzuweisen. 
/ . 
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Begründung: 

Die niederösterreichischen Rechtsanwälte streben 

mi t großer Mehrhei t sei t Jahren danach, ebenso wie ihre 

Kollegen in den meisten anderen Bundesländern eine eigene 

Kammer als öffentlich-rechtliche Interessenvertretung für 

den Bereich ihres Landes zu haben. Die Belange der nieder

österreichischen Rechtsanwälte sind nämlich sowohl wirt

schaftlich als auch standesrechtlich oft verschieden von 

denjenigen der Wiener Rechtsanwälte. 

Eine außerordentliche Vollversammlung der 

Rechtsanwaltskammer 

Burgenland hat am 

fUr wien, Niederösterreich und das 

12. November 1986 mit überwiegender 

Mehrheit beschlossen, an den Bundesminister für Justiz den 

Antrag zu stellen, für die im Bundesland Niederösterreich 

ansässigen Rechtsanwälte die Rechtsanwaltskammer für Nie

derösterreich zu bilden. 

Da in der Zwischenzeit auch die Mehrheit der 

burgenländischen Rechtsanwälte den Wunsch nach einer eige

nen Rechtsanwaltskammer geäußert hatte, wurde in der 

ordentlichen Vollversammlung der Rechtsanwaltskammer für 

Wien, Niederösterreich und das Burgenland am 2. Juni 1987 

beschlossen, an den Bundesminister für Justiz den Antrag 

zu stellen, den bestehenden Sprengel der Rechtsanwalts

kammer für Wien, Niederöster reich und Burgenland derart 
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aufzutei 1en, daß für die im Bundesland Burgenland ansäs-

sigen Rechtsanwä 1 te die Rechtsanwa 1 tskammer für das Bur-

genland, für die Kammermitglieder mit dem Kanzleisitz in 

Niederös te r reich die Rechts anwa 1 tskammer für Niederös ter-

reich und für die verbleibenden Kammermitglieder die 

Rechtsanwaltskammer wien gebildet werde. 
J 

Nach dem § 22 der Rechtsanwaltsordnung, RGBl. 
~ 

Nr. 96/1868, steht die Änderung bestehender Sprengel der 

Rechtsanwaltskammern und die Bildung neuer Kammern dem 

Bundesminister für Justiz "nach Einvernehmen der derzeit 

bestehenden Kammern" zu. Da diese Bestimmung im Hinblick 

auf Art. 18 Abs. 2 B-VG verfassungsrechtlich nicht ganz 

unbedenklich ist, soll die dem Wunsch der bestehenden Kam-

mer entsprechende Tei lung derselben und die dami t verbun-

dene Bildung neuer Kammern durch Gesetz geschehen. In 

diesem Zusammenhang sind auch die erforderlichen Anpassun-

gen der Rechtsanwaltyordnung und des Disziplinarstatuts 

für Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter vorzunehmen 

und entsprechende Übergangsbestimmungen vorzusehen. 

Dieses Ziel soll durch den vorliegenden Initia-

tivantrag verwirklicht werden. 
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